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die Staatshaushaltsorid'ung der DDR vom 13. Dezember 1968 
(GBl. I Nr. 23 S. 383) die Kontrolle auf dem Gebiet des Staats
haushalts in ihrem Verantwortungsbereich aus. Zu den sich 
daraus ergebenden Grundanforderungen gehört nach § 2 
Abs. 2, Ordnungsstrich 7 der АО über die Ordmungsmäßig- 
keit in Rechnungsführung und Statistik vom 31. Dezember 
1975 (GBl. I 1976 Nr. 2 S. 21) i.d. F. der АО Nr. 2 vom 14. No
vember 1979 (GBl. I Nr. 41 S. 392) auch die Festlegung der 
Verantwortung für die Durchführung und Kontrolle der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Diese Anforderung war in der Fachabteilung nicht erfüllt. 
Obwohl die Abteilung Finanzen des Rates des Bezirks den 
Räten der Kreise 1974 eine „Musterordnung“ und im Juni 
1981 eine „Rahmenordnung“ zur Gewährleistung von Ord
nung, Sicherheit und Disziplin auf dem Gebiet der Lohn- 
und Gehaltsabrechnung zur Verfügung gestellt und gefordert 
hat, letztere für den Kreis anzupassen und durch Ratsbe
schluß bis spätestens 31. Dezember 1981 in Kraft setzen zü 
lassen, unterblieb die Verwirklichung der Aufgabe, (wird 
ausgeführt)

Dieses grobe Versäumnis hatte zur Folge, daß keine Über
prüfungen der Ordnungsmäßigkeit der Lohn- und Gehalts
abrechnung stattfanden. Dadurch wurden pflichtwidrige Ver
fahrensweisen beibehalten. Im einzelnen wurden folgende 
Mißstände zur Begehung der Straftaten ausgenutzt:

1. Die Bestätigung der sachlichen Richtigkeit der Lohn- 
und Gehaltszahlungen erfolgte in der Fachabteilung durch 
die hierzu Beauftragte nicht auf Gehaltslisten, sondern an
hand der einzelnen Lohnstreifen. Dazu entwickelte sie ein 
Formular, das der Kassenordnung widersprach (Verstoß ge
gen § 14 Abs. 6 der Kassenordnung des Staatshaushaltes vom 
1. Juli 1974 [GBl. I Nr. 36 S. 341] und §5 der АО über die 
Ordnungsmäßigkeit in Rechnungsführung und Statistik vom
31. Dezember 1975 [GBl. I 1976 Nr. 2 S. 21]).

In der angeführten Bestimmung der Kassenordnung des 
Staatshaushaltes ist festgelegt, daß die Bescheinigung der 
sachlichen Richtigkeit auf den als Beleg in der Fachabteilung 
verbleibenden Lohn- und Gehaltslisten zu erfolgen hat Die 
Fachabteilung erhielt die Ausdrucke der Lohn- und Gehalts
streifen sowie die Gehaltslisten nach Bereichen getrennt. Die 
einzelnen Bereiche bekamen die Gehaltslisten nicht über
sandt. Unter diesen Bedingungen hätte die Pflicht bestan
den, einen Verantwortlichen zu bestimmen, der anhand der 
Gehaltslisten die ordnungsgemäße Lohn- und Gehaltsabrech
nung prüft.

2. Die Fachabteilung führte die vorgeschriebenen jährli
chen Überprüfungen der Stammdaten nicht exakt durch 
(Verstoß gegen § 6 Abs. 5 der АО über Ordnungsmäßigkeit in 
Rechnungsführung und Statistik).

3. Der Leiter für Haushaltswirtschaft in der Fadiabteilung 
ist seiner Aufgabe, eine ordnungsgemäße und wahrheitsge
treue Abrechnung zu gewährleisten, nicht im erforderlichen 
Maße nachgekommen (Verstoß gegen §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 8 
der VO über die gesellschaftliche Verantwortung, die Voll
machten und Pflichten des Leiters für Haushaltswirtschaft 
in staatlichen Organen und staatlichen Einrichtungen vom
15. November 1979 [GBl. I Nr. 40 S. 375]).

Der Leiter für Haushalts Wirtschaft ist innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs für die Anleitung aller Leiter und 
Mitarbeiter, die auf der Grundlage der Kassenordnung des 
Staatshaushalts Befugnisse besitzen, verantwortlich. Es 
wurde jedoch festgestellt, daß alle betreffenden Mitarbeiter 
mit wichtigen Fragen der Rechnungsführung und des Beleg
wesens nicht vertraut und Ordnung und Sicherheit bei der 
Führung des Personalnummemverzeichnisses nicht gewähr
leistet waren, (wird ausgeführt)

Es sind unverzüglich Maßnahmen zu treffen, die die 
Lohn- und Gehaltsabrechnung konsequent auf der Grund
lage der genannten Rechtsvorschriften sichern.

Anmerkung:
Die gerügten straftatbegünstigenden Bedingungen wurden in 
einer Ratssitzung und im Kollektiv des betreffenden Fachor- 
gans gründlich ausgewertet. Eine Durchschrift des Protestes 
hatte der Staatsanwalt dem Vorsitzenden des Rates des Be
zirks zur Kenntisndhme übersandt. Der Rat des Kreises er
ließ nunmehr kurzfristig einen Beschluß über die Gewährlei-
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stung von Ordnung, Sicherheit und Disziplin auf dem Gebiet 
der Lohn- und Gehaltsabrechnung, dem die seinerzeit vom 
Rat des Bezirks übergebene Rahmenordnung hierfür zu
grunde gelegt wurde. Der Beschluß wurde in allen Fachorga
nen eingehend erläutert und seine zuverlässige Verwirkli
chung durch entsprechende Kontrollen gesichert. D. Red.

Drnckfehlerberichtigiing
ln dem in NJ 1983, Heft 9, S. 346 ff., veröffentlichten Beitrag von U.-J. 
Heuer „Überlegungen zur Anwendung der Marxschen Demokratie
auffassung“ muß die Fußnote 15 richtig lauten:
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Der auf S. 348 unter Fußnote 15 abgedruckte Text gehört zu Fuß
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